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1817 Präsident: Oberrichter Jvh, Konrad Ulrich,
181!» Bezug des Hauses zum Brunnenturin, Obere Zäune 'à
1827 Direktor: Ignaz Themas Scherr,
1828 Aufnahme des ersten taubstummen Zöglings.
1828 Präsident: Oberrichter Heinrich von Orelli,
1882 Direktor: Georg Schibel,
1837 Ankauf des Krouenpvrtengebäudes,
1838 Bezug deS neuen Austaltsgebäudes, das au Stelle der alten

Porte errichtet wurde, Künstlergasse lv,
188V Präsident: Bezirksrat Diethelm Salomon Hofmeister,
1892 Direktor: Gvtthilf Kult,
1893 Präsident: Oberst Arnold Vögeli-Bodmer,
189-l Erhöhung des Austaltsgebäudes um ein Stockwerk.

19V9 Uebergang der Anstalt an den Staat Zürich,
— Zürich. Als Ergänzung zu dein in der letzten Nummer

enthaltenen Bericht über die Tanbstunnnen - Gottesdienste in Zürich
sei kurz mitgeteilt, daß je am 2, Sonntag eines Monats ein

Taiibstnuimen- Gottesdienst im Augnstinerh o f Zürich stattfindet
und zwar 9hü Uhr vormittags, Direktor Kull.

— Berichtigung zu der bernischen Taubstummen-Gottes-
dienst-Ordnnng für 1909: Am 12, Dezember in Sumiswald
«nicht Jnterlaken), und am 19, Dezember in Jnterlaken «nicht in
Sumiswald), Im Tanbstnmmenkalcnder so zu verbessern!

— In Zürich verlobten sich jüngst Frl. Paula Uster und

Wa lter Wilhelm Zing g. — Unsere besten Glückwünsche!

Ein lieber Abonnent schreibt: Zn dem Wort „Alle Mann ans Deck" «Seite 3

dieses Blattes) muß ich sagen, daß dies alles richtig geschrieben ist. Möchte nach
die Bemerkung machen, daß die Taubstumme» sich nicht gleich aufregen sollen,
wenn Herr Sutcrmeister die Einsendungen verkürzt oder verbessert. Wenn er
verbessert, so sollte der Taubstumme noch zufrieden sein. Warum? Weil der

Taubstumme durch die Verbesserung noch lernt, besser zn schreiben. Was wurden
die gebildeten Taubstummen sagen, wenn Herr Sntermeister die Einsendungen
mit ihren Fehlern abdrucken lassen würde? Da kann sich jeder selbst die Antwort
geben, Eine Taubstummen-Zeitung, mit Fehleric behaftet, wird den Gebildeten
verleiden und dann würden sie einfach eine ausländische Taubstuntmen-Zeitung
bestellen, — Ist ein Meister znsrieden mit einer fehlerhaften Arbeit? Nein! Also
darf ein Redaktor uns nur gediegenen Lesestoff bieten. Also nur keine Aufregung
und Empfindlichkeit bei Verbesserung der Einsendungen, Ich muß selbst gestehen,
daß ich nicht die geringste Lust hätte, Redaktor zu sein; denn ein Redaktor ist
doch ein geplagter Mann und muß viele Aerger und Verdruß schlucken.

Nichts für ungut, I, A,, Basel,
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Eine gescheite und vielerfahrene Abonnentin schreibt mir" „Ich kann gar
nicht begreifen, daß ein so gut redigiertes, abwechslungsreiches, auch für Besser-
gcbildete, interessantes Blatt nicht mehr Erfolg hat! Unsere Schweizer
Taubstummen sind doch noch recht rückständig!"

An Alke! Wer Briefmarken und Stanniol für das Taustummenheim
gesammelt hat, der möge es mir jetzt senden. Alle aber wollen, bitte, weiter
sammeln, damit sie im Januar 1910 ordentlich große Pakete an mich schicken
können. — Das Stanniol muß flach gelegt werden. — Es ist mir unmöglich,
den Empfang jedes Paketes brieflich anzuzeigen; ich kann das nur in diesem
Blatt gesamthaft (alles zusammen) bescheinigen, was in der nächsten Nummer
geschehen wird. E. S.

A. I, in Korn. Wenn man von mir verlangt, eine wertlose, kleine, alte
Schachtel zurückzuschicken, so muß man auch Rückporto beilegen (eine
Briefmarke für die Rücksendung). Wenn ich jede Umhüllung, worin ich Stanniol und
Marken bekomme, durch die Post zurückgeben müßte, ich wäre bald ein armer Mann

Die Wachnaßme wird kommen!
Liebe Leser! Am 1. Februar wird die Bnchdruckerei Bühler à Werder in

Bern eure Abvnnementsbeträge durch die Post nach nehmen. Wir bitten euch,

folgendes zu beachten:
I. Wenn du die Post nicht selbst in Empfang nimmst, so mögest du deinen

Abvnnementsbetrag schon vor dem 1. Februar derjenigen Person im Hause
übergeben, die es mit dem Briefträger zu tun hat, damit sie ihm an
deiner Statt dein Geld geben kann. Sonst müßte der Briefträger (wenn er dich
nicht gesunden oder gesehen hat) nnoerrichteter Dinge mit der Nachnahme auf die

Post zurück und du bekämest dann dein Blatt nicht mehr, weil refüsierte
Nachnahmen als Abbestellungen aufgefaßt werden.

II. Wer nicht 3 Franken auf einmal bezahlen kann oder mag, der braucht
nur der obengenanntcn Druckerei zu schreiben, daß er halbjährliche
Nachnahmen wünscht.

III. Alle, welche noch nicht voraus bezahlt haben, werden freundlich gebeten,

auf jeden Fall den Abvnnementsbetrag mit Nachnahmespesen (ganzjährlich 3,12 Fr.,
halbjährlich 1,62 Fr.) bereit zu halten für den Briefträger.

Wir danken euch von Herzen, daß ihr unserm Blatt treu geblieben seid und
bitten, demselben neue Freunde zu werben. Ntoch viele Taubstumme wissen

noch nicht, daß es eine besondere Zeitung für sie gibt und wenn man sie daraus
aufmerksam macht, sind sie froh darüber! Manche, welche früher fast nie etwas
gelesen haben, greifen jetzt mit Freude und Eifer nach der „Schweizerischen Taub'
stummen-Zeitung" und ihr Geist ist lebendiger geworden. Es wird unser redliches
Bemühen sein, euch nur Gediegenes zu bieten, und den Wünschen der Abon
ncnten nach Möglichkeit entgegenzukommen. Mit Gruß! àlag und Redaktion.

Mk- Witte
Wer von den bessergestellten Taubstummen oder Taubstummen-Freunden

wäre so freundlich, Abonnemente für arme Taubstumme zu bezahlen?
Es haben einige abbestellt, weil sie zu wenig verdienen, oder, weil verständnislose

Angehörige ihnen das Abonnement nicht erlauben. Ich nenne gerne Adressen solcher

armer Taubstummen. Hier ist schöne Gelegenheit zum Wohltun! G, Z.
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